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Beschluss-Vorlage 2019/0129 zur Sitzung am 30.04.2019 
des HAUPTAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  4 
 

öffentlich 

Betreff: TSV Unterpfaffenhofen-Germering e.V.; Antrag auf Gewährung eines 
Investitionskostenzuschusses für notwendige Investitionen am TSV-Gelände bzw. im TSV-
Sportzentrum 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto  
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz  
 2019  2019 Euro  Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 03.04.2019 (siehe Anlage) beantragt der TSV Unterpfaffenhofen-Germering e.V. 
(TSV UG) einen Investitionszuschuss für diverse Investitionsmaßnahmen am TSV-Gelände bzw. im 
TSV-Sportzentrum. 
 
Neben der Modernisierung des Vereinsbüros stehen Renovierungsarbeiten der Kegelbahn und die Er-
richtung eines Ballfangzaunes auf der Westseite des Sportplatzes an. 
 
Darüber hinaus ist eine Generalreinigung der kompletten RLT-Anlage (Raumlufttechnik) vorgesehen 
sowie die Umstellung der Beleuchtung in der großen Halle auf LED. 
 
Als größter Einzelposten ist die Rohrerneuerung im UG östlicher Teil geplant. Für die Erneuerung der 
Aufhängung am Trennvorhang sowie die Erneuerung des Drehkreuzes hin zum Gymnasium und der 
Realschule sind weitere Aufwendungen notwendig. 
 
Insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Maßnahmen auf rd. 477.000 Euro. Hierfür beantragt der 
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TSV UG einen Investitionszuschuss in Höhe von 20 % bzw. 95.400 Euro. 
 
Die Umsetzung der Arbeiten soll auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt werden. 
 
Die Kostenschätzungen basieren auf vorliegenden Angeboten, die von Seiten der Verwaltung kurso-
risch geprüft und als nachvollziehbar und angemessen beurteilt wurden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem TSV UG unter analoger Anwendung der Zuschussregelung für investi-
ve Maßnahmen in anderen Bereichen einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20 % der nachge-
wiesenen Kosten, maximal jedoch 95.400 Euro (20 % aus 477.000,00 Euro), für bauliche Maßnahmen 
am TSV-Gelände bzw. im TSV-Sportzentrum zu gewähren. 
 
Nachdem im Haushaltsplan 2019 keine Finanzmittel für die v.g. Maßnahmen vorgesehen sind, schlägt 
die Verwaltung vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses vor, vom Gesamtzuschuss einen 
Teilbetrag in Höhe von 35.400 Euro noch in 2019 auszureichen und eine entsprechende Deckung her-
beizuführen. 
 
Weiter sollte die Verwaltung ermächtigt werden, für den restlichen Betrag in Höhe von 60.000 Euro 
entsprechende Mittel im Haushalt 2020 einzuplanen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Hauptausschuss beschließt, dem TSV Unterpfaffenhofen-Germering e.V. für bauliche Maßnah-
men am TSV-Gelände bzw. im TSV-Sportzentrum einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20 % 
der nachgewiesenen Kosten, maximal jedoch 95.400 Euro (20 % aus 477.000,00 Euro), zu gewähren.  
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Teilbetrag in Höhe von 35.400 Euro in 2019 auszureichen und 
hierfür eine entsprechende Deckung herbeizuführen. Für den restlichen Betrag in Höhe von 60.000 
Euro sind im Haushalt 2020 entsprechende Mittel einzuplanen. 
 
 
Zustimmung Zweiter Bg m 
 

René Mroncz - Markus Sperber  Genehmigt Zweiter Bgm 
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